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A n unsere Leser 
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des Diskussionsforums auch in Zukunft zu ergänzenden oder kritischen Beiträgen Anlaß geben würden. 

Nachdem wir im ZfB-Diskussionsforum 6/78 das Instrument der Kapitalflußrechnung einer kritischen 
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stellung derartiger Rechnungen im Unternehmen Verantwortliche, der Hochschullehrer und die 
Wissensch afderin im Wirtschafts- und Sozial wissenschaftlichen Institut des Deutschen Gewerkschafts­
bundes zeigen die Spannweite der Gesichtspunkte auf, die der weiteren Analyse und vertiefenden Dis­
kussion bedürfen. 
Heft 8/78 wird bunt gemischt sein: Theoretische und empirische Beiträge aus den Gebieten Absatz, 
Finanzierung, Organisation und Krisenmanagement geben ein weitgefächertes Bild aktueller Problem­
stellungen in der betriebswirtschaftlichen Arbeit. Das ZfB-Diskussionsforum 8/78 wird sich mit dem 
bedeutsamen Problem der Exporte deutscher Unternehmen angesichts der Wechselkursentwicklungen 
der letzten Monate beschäftigen. Dieses Thema verdient besondere Aufmerksamkeit, weil ganz offen­
bar die wissenschaftlichen Instrumente zur Lösung der mit den starken Wechselkursveränderungen 
aufgeworfenen Fragen nicht ausreichen. 
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A n unsere Leser 

Das Dezemberheft der ZfB enthält drei Aufsätze aus dem Bereich des Marketing. An ihnen wird einmal 
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immer wieder vorgetragen hat, haben das Verständnis für die damit verbundenen betriebswirtschaft­
lichen Probleme in der Praxis vertieft, wenngleich sie nicht in jedem Fall voll verwirklicht werden 
konnten. Oswald Hahn zeigt die Entwicklung der Diskussion zu diesem Thema in der Betriebswirt­
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mittleren Unternehmen nach wie vor ein ungelöstes Problem ist. Seine Lösung wird aber immer 
wichtiger. Die Zeitschrift für Betriebswirtschaft hofft, mit diesem Diskussionsforum Heinrich Ritters­
hausen, der am 5. August 1978 seinen achtzigsten Geburtstag begehen konnte, eine Freude zu machen. 

Im Januar-Heft der ZfB sollen eine empirische Arbeit aus dem Bereich der Theorie des Konsumen­
tenverhaltens, eine praxisorientierte und eine theoretische Arbeit über Informationssysteme und eine 
Untersuchung aus dem Gebiet des Operations Research erscheinen. 

Das ZfB-Diskussionsforum setzt sich mit den betriebswirtschafdichen Problemen der Innovations­
tätigkeit in kleinen und mittleren Unternehmen auseinander. 
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Effektivzinsberechnung und Zinseszinsverbot 
im Ratenkreditgeschäft* 

V o n B e r n d R u d o l p h * * 

A. Problemstellung 

Kreditgeschäfte lassen sich wie Investitionsprojekte durch die zeitpunktgenaue Darstel­
lung der mit ihnen verbundenen Ein- und Auszahlungen charakterisieren. Entsprechend 
läßt sich die Wirtschaftlichkeit von Krediten durch Anwendung herkömmlicher Verfahren 
der Investitionsrechnung beurteilen. 

Ergebnis simultaner Planungsansätze ist der Ausweis eines optimalen Programms, des­
sen Bestandteil auch ein Kredit bestimmter Laufzeit und bestimmter Rückzahlungsmoda­
litäten sein kann. Im Rahmen einer integrierten Planung läßt sich also die Vorteilhaftig-
keit eines Kredits nur über die Feststellung der Vorteilhaftigkeit des Gesamtprogramms 
beurteilen. Die Forderung nach einem Simultanansatz gilt natürlich auch für den Bereich 
des Konsumentenkredits, wo die Wirtschaftlichkeit zumindest erst nach Gegenüberstel­
lung mit dem Verwendungszweck des Kredits wird geprüft werden können. Der Kredit­
nehmer wird aber zur Vorauswahl unter alternativen Verschuldungsmöglichkeiten nach 
einer Maßgröße suchen, durch die Kreditgeschäfte unterschiedlichen Betrages, unter­
schiedlicher Laufzeit und unterschiedlicher Rückzahlungsmodalitäten vorab und unab­
hängig vom speziellen Verwendungszweck vergleichbar gemacht werden. 

Die übliche Maßgröße, die die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Kreditgeschäfte er­
möglichen soll, ist der effektive Jahreszins. Da im Bereich des Konsumentenkredits nicht 
erwartet werden kann, daß die Kreditnehmer selbst in der Lage sind, aus der Zahlungs­
charakteristik von Krediten den effektiven Jahreszins zu entwickeln, sind die Kreditinsti­
tute in der Verordnung über Preisangaben vom 10. M a i 1973 verpflichtet worden, den 
Kreditnehmern diese Maßgröße bekanntzumachen. Dementsprechend erscheint im Ge­
bührenaushang der Banken regelmäßig auch die Angabe eines Effektivzinssatzes für Raten­
kredite, also für standardisierte Kredite mit regelmäßiger Tilgung, deren Preis vom Kredit ­
institut gesetzt und nicht zum Gegenstand von Verhandlungen gemacht w i r d 1 . 

Im folgenden wird gezeigt, daß die von den Banken ausgewiesene Maßgröße stets zu 
niedrig angesetzt wird , und daß ein Vergleich dieser Maßgrößen bei Krediten unterschied­
licher Laufzeit zu einer Verzerrung dahingehend führt, längerfristige Geldaufnahmen seien 
gegenüber den kürzerfristigen stets die relativ billigeren. Diese Beurteilung ergibt sich aus 
einer Analyse des von den Banken angewandten Rechenverfahrens zur Bestimmung des 
effektiven Jahreszinses. Das Rechenverfahren der Banken ist ein Näherungsverfahren und 
es ist daher nicht erstaunlich, wenn Abweichungen von der exakten Lösung festgestellt 
werden können. Die Argumentation richtet sich aber auch weniger gegen dieses Verfahren 
in seiner Eigenschaft als Näherungsverfahren. Vielmehr wird hier die Meinung vertreten, 
daß die Lösung, die in der Literatur stets als exakte und allein widerspruchsfreie Lösung 

* Eingegangen: 2. März 1978 
** Privatdozent Dr. Bernd Rudolph, Bankseminar der Universität Bonn, Adenaueralle 24—42, 

5300 Bonn 1. 
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zur Berechnung des effektiven Jahreszinses vorgeschlagen wird und die daher bislang zur 
Beurteilung des von den Banken angewandten Näherungsverfahrens herangezogen wurde, 
falsch oder zumindest irreführend ist. Die Prämissen dieses sog. exakten Verfahrens stehen 
nämlich in einem prinzipiellen Widerspruch zu dem in § 248 B G B enthaltenen Zinseszins­
verbot. 

Im Abschnitt B werden die Auswirkungen des Zinseszinsverbots auf die Preisstellung 
von Krediten dargestellt. Im Abschnitt C wird dann anhand von derzeit geltenden Kondi ­
tionen der Effektivzinssatz von Ratenkrediten nach dem von den Banken angewandten 
Näherungsverfahren berechnet und das Ergebnis dem üblichen Wirtschaftlichkeitsansatz 
und der Effektivzinsberechnung unter Berücksichtigung des Zinseszinsverbots gegenüber­
gestellt. Nach einer Fehleranalyse wird dann im Abschnitt D die Frage nach der effekti­
ven Bestandsentwicklung von Ratenkrediten aufgeworfen, die z. B. dann relevant wird, 
wenn der Kreditnehmer seine Verbindlichkeit vorzeitig, d. h . vor der vertraglich verein­
barten Laufzeit ablösen w i l l . 

B. Preisstellungsformen für Kredite unter 
Berücksichtigung des Zinseszinsverbots 

Die Vertragsfreiheit im Kreditgeschäft ist prinzipiell nur durch § 138 B G B begrenzt. Für 
die Preisstellung von Krediten bedeutet das, daß der Gläubiger für seine Kreditleistung 
jeden Preis verlangen kann, der nicht den Tatbestand des Zinswuchers erfüllt. Darüber 
hinaus gibt es Bereiche des Kreditgeschäfts, in denen die im voraus getroffene Verein­
barung, daß fällige Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, nichtig ist (Anatozismusverbot des 
§ 248 (1) B G B ) 2 . V o n zwei Kreditgeschäften, die durch identische Zahlungsströme ge­
kennzeichnet sind, kann also das eine nichtig, das andere dagegen zulässig sein. Ist z. B. 
der Preis für einen Kredit über zwei Jahre in Höhe von 2.000 D M gerade 420 D M , so ist, 
sofern das Zinseszinsverbot gilt, der Kreditvertrag I nichtig, der Kreditvertrag II dagegen 
zulässig. 

A b r e c h n u n g Z a h l u n g s s t r o m 

I) Kreditbetrag 2.000 t Q + 2.000 
+ 10 % Zinsen d. 1. Jahres 200 

2.200 
+ 10 % Zinsen d. 2. Jahres 220 

Gesamtrückzahlungsbetrag 2.420 t 2 - 2.420 

II) Kreditbetrag 2.000 t Q + 2.000 
+ 10,5 % Zinsen d. 1. Jahres 210 

2.210 
+ 10,5 % Zinsen d. 2. Jahres 210 

Gesamtrückzahlungsbetrag 2.420 t 2 - 2.420 
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Da in beiden Fällen der Preis von 420 D M für die Leistung des Kreditgebers ohne Zweifel 
zulässig ist, muß aus der Existenz des Zinseszinsverbots geschlossen werden, daß der 
Gesetzgeber eine Ausgestaltung des Kreditvertrages in der Weise erzwingt, daß der Kredit­
geber mit dem Schuldner über 10,5 % und nicht über 10 % Zinsen abzuschließen hat, 
wenn er für den Kredit über zwei Jahre einen Preis von 420 D M forder t 3 . 

In die Sprache der Bankpreistheorie übertragen unterscheiden sich die Kreditverträge I 
und II dadurch, daß im ersten Fal l der Preiszähler (10 %) auf eine im Zeitablauf wach­
sende Preisbezugsbasis (2.000—2.200), in zweiten Fal l ein höherer Preiszähler (10,5 %) 
auf eine im Zeitablauf gleichbleibende Preisbezugsbasis angewandt wird . Der Gesetzgeber 
schreibt mit dem Zinseszinsverbot also vor, daß die Preisbezugsbasis nicht durch fällige 
Zinsen erhöht werden darf. Indirekt wird damit der Ausweis eines höheren Preiszählers 
erreicht (Schuldnerschutz). Die folgende Überlegung setzt voraus, daß man diese Inter­
pretation des Zinseszinsverbots teilt. 

Kann man sich nämlich der Argumentation, daß das Zinseszinsverbot eine Regel für die 
Wahl zulässiger Preisbezugsbasen darstellt, anschließen, so wird man dem folgenden Kre­
ditgeschäft III nicht — wie man zunächst geneigt ist — einen Effektivzinssatz von 10 % 
zuordnen. 

III) Kreditbetrag 
+ 10 % Zinsen d. 1. Jahres 
-- Zinszahlung 

+ 10 % Zinsen d. 2. Jahres 

Rückzahlungsbetrag 

A b r e c h n u n g Z a h l u n g s s t r o m 

2.000 t 0 + 2.000 
200 
200 

2.000 
200 

2.200 

200 

t 2 - 2.200 

In diesem Fall werden die Zinsen für das erste Jahr nicht nur nach einem Jahr fällig 
sondern auch zahlbar. Gäbe es kein Zinseszinsverbot, so würde man dem Vertrag III 
ebenso wie dem Vertrag I einen Effektivzinssatz von 10% zuordnen. Diese Zuordnung 
entspricht der Übung, als Effektivzinssatz von Anlagen den internen Zinsfuß und somit 
einen Zinseszinsfuß zu berechnen 4 . 

Bei Kreditgeschäften, die dem Zinseszinsverbot unterliegen, ist eine solche Vorgehens­
weise unbefriedigend, da das Vertragsmuster III an einer Preisstellungsform gemessen 
w i r d , die rechtlich unzulässig ist. Trotzdem geht man in der kreditwirtschaftlichen Praxis 
wie in der Literatur ausnahmslos davon aus, daß dem Vertragsmuster III ein Effektivzins­
satz von 10 % zukommt. 

Diese Beurteilung ist auch naheliegend, da im Vertragsmuster III — wie gefordert — der 
Preiszähler von 10 % auf eine im Zeitablauf gleichbleibende Preisbezugsbasis, nämlich 
2.000 D M angewandt wird , womit den Anforderungen des Zinseszinsverbots scheinbar 
entsprochen wird . Allerdings ist diese Beurteilung nur vordergründig mit dem Zinseszins­
verbot vereinbar. Bei dem Zinszuschlag in Höhe von 200 D M handelt es sich nämlich um 
einen Betrag, der entsprechend dem Zinseszinsverbot nicht als Preisbezugsbasis verwendet 
werden darf. Die vom Kreditnehmer geleistete Zahlung führt dagegen für das zweite Jahr 
zu einer Verminderung der Preisbezugsbasis. In der Nominalzinsberechnung entspricht die 
Aufrechnung des Buchertrages gegen die Einzahlung des Kreditnehmers der Abrechnungs-
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folge des § 367 B G B . In einer Welt ohne Zinseszinsverbot ist diese Abrechnungsfolge und 
somit die Aufrechnung von jährlichen Bucherträgen mit gleich hohen Einzahlungen auch 
bei der Berechnung des Effektivzinssatzes sinnvoll, weil die Zinszahlung genau dem Bar­
wert des verzinsten Zinsbetrages entspricht. Berücksichtigt man dagegen das Zinseszins­
verbot bei der Effektivzinsberechnung, dann sind die jährlichen Aufzinsungs- und Dis­
kontfaktoren nicht mehr identisch. 

Unter Berücksichtigung des Zinseszinsverbots kommt dem Vertrag III ein Effektivzins­
satz von 10,47 % zu. Das läßt sich zeigen, wenn man das Kreditgeschäft III in zwei 
hypothetische Geschäfte IV und V zerlegt, die — zusammengenommen — bei einem 
Zinssatz von 10,47 % 5 denselben Ein- und Auszahlungsstrom ergeben wie der Kreditver­
trag III. 

A b r e c h n u n g Z a h l u n g s s t r o m 
IV) Kreditbetrag 181,04 t 0 + 181,04 

+ 10,47 % d. 1. Jahres 18,96 

200,00 tx - 200,00 

V) Kreditbetrag 1.818,96 t 0 + 1.818,96 
+ 10,47 % d. 1. Jahres 190,52 

2.009,48 
+ 10,47 % Zinsen d. 2. Jahres 190,52 

Gesamtrückzahlungsbetrag 2.200,00 t 2 - 2.200,00 

Ordnet man den Kreditverträgen IV und V entsprechend dem Zinseszinsverbot einen 
Zinssatz von 10,47 % zu, dann erreicht man für den zusammengefaßten Kreditvertrag III 
mit der Angabe eines Effektivzinssatzes von 10 % eine optische Preisreduktion. Will man 
diese Verzerrung vermeiden, so muß man auch dem Kreditvertrag III einen Effektivzins­
satz von 10,47 % zuordnen. 

Im folgenden wende ich die Methode der gleichmäßigen Zinsverteilung, die ich als 
Durchschnittszinsmethode bezeichne, zur Berechnung des Effektivzinssatzes von Raten­
krediten, die dem Zinseszinsverbot unterliegen, an und vergleiche die Ergebnisse mit 
jenen, die aus der üblichen Interpretation des Effektivzinssatzes als internem Zinsfuß 
folgen. 

Die spezielle Schwierigkeit bei der Beurteilung des Ratenkreditgeschäfts besteht darin, 
daß in der Praxis weder der Preiszähler noch die Preisbezugsbasis in der bislang verwen­
deten Form üblich sind. Vielmehr wird der Preiszähler, ein Monatszinssatz, auf einen 
fiktiven Bestand, nämlich den ursprünglichen Kreditbetrag bezogen. Da über die gesamte 
Laufzeit Preiszähler und Preisbezugsbasis nicht geändert werden, bezeichnet man den im 
Ratenkreditgeschäft üblichen Monatszinssatz auch als Laufzeitzinssatz. Der Ausweis 
eines Laufzeitzinssatzes ist für alle Darlehen mit monatlich gleichbleibender Ratenzahlung 
typisch. Die Überlegungen bei der Berechnung der Effektivzinssätze werden anhand eines 
Beispiels entwickelt, das der derzeit geltenden Konditionenlage im Kreditgewerbe ent­
spricht. 
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C. Preisstellung und Effektivzinsen im Ratenkreditgeschäft 

I. Derzeitige Konditionengestaltung 

Die Banken und Sparkassen weisen zur Zeit im Kleinkreditgeschäft folgende Konditionen 
aus: 

Zinssatz: 0,3 % p . M . 
Einmalige Bearbeitungsgebühr: 2 % 

Beispiel* 
Kreditbetrag 2.000 D M 
Laufzeit 24 Monate 
Gesamtkosten 184 D M = effektiver Jahreszins 8,83 % 
darunter Zinsen 144 D M = Zinsanteil 6,91 % 
erste Monatsrate 91 D M 
Folgeraten 91 D M 

Wie das Beispiel zeigt, werden die Kreditgebühren G (Gesamtkosten) für einen Kleinkre­
dit K , der in N monatlich gleichbleibenden Raten R zurückgezahlt wird , nach der Formel 

(1) G = B + Z = (b + pN) K 

berechnet 7 . Die Kreditgebühr G wird dem Kundenkonto bei Herauslage des Kredits mit 
dem Kreditbetrag K belastet. Die vom Kreditnehmer monatlich zu zahlende Rate R erhält 
man nun durch Division des Gesamt- oder Bruttokreditbetrages D 

(2) D = K + G 

durch die Anzahl der vorgesehenen Monatsraten N 

(3) R = g = ( l + b + p N ) | -

Dieses sehr einfache Verfahren (Zuschlagsmethode) zur Berechnung der monatlichen Be­
lastung des Kreditnehmers, das auch in ausländischen Banksystemen üblich ist, hat 
wesentlich zur Popularität des bankmäßig organisierten Teilzahlungskredits beigetragen 8. 
Die Aufspaltung des Gesamtpreises in einen Zinsanteil und eine Bearbeitungsgebühr ent­
spricht einer Polit ik, die Krümmel als Prinzip der kleinen preispolitischen Mitte l beschrie­
ben hat. Die Bestandsfiktion des über die Gesamtlaufzeit konstanten Kreditbetrages führt 
zum Ausweis eines kleinen Preiszählers für den Monatszinssatz (Kreditgebührensatz). Die 
Preisbezeichnungen weisen auf Leistungselemente der Bank (Refinanzierung, Bearbei­
tung) hin. 

Das Verfahren hat auch den abwicklungstechnischen Vorzug einer einfachen Kredit­
überwachung. Die monatliche Bestandsminderung des ausstehenden Bruttokreditbetrages 
um die geleistete Rate weist als Saldo das Produkt aus der Anzahl der noch offen stehen­
den Raten und dem Ratenbetrag aus. 
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II. Effektivzinsberechnung und Gebührenabgrenzung 
im Kleinkreditgeschäft 

Mit der Anwendung der Zuschlagsmethode zur Berechnung des Bruttokreditbetrages und 
der Ermittlung der Monatsrate als Quotient aus Bruttokreditbetrag und Laufzeit sind aber 
zumindest zwei Problembereiche verbunden. 

Erstens ist die Preisbezugsbasis für den Laufzeitzinssatz p der ursprüngliche Kredit­
betrag K , so daß also die Gesamtzinsbelastung über die vertragliche Laufzeit des Kredits 
als Prozentsatz vom ursprünglichen Kreditbetrag festgesetzt wird . Diese Bestandsfunktion 
und die Preisspaltung in einen betragsabhängigen Bearbeitungssatz sowie einen auch lauf­
zeitabhängigen Gebührensatz haben dazu geführt, daß die Kreditinstitute in § 1 (4) der 
Verordnung über Preisangaben vom 10. M a i 1973 9 verpflichtet worden sind, den ,,unter 
Zugrundelegung der gesamten Laufzeit des Kredits, des ausstehenden Betrages, der T i l ­
gungsleistungen, des Zinssatzes, der Vermittlungskosten und der sonstigen Kosten sich 
ergebenden Preis in vom Hundert des Kredits für das Jahr unter der Bezeichnung »effek­
tiver Jahreszins' anzugeben". Der Frage, ob der in dem angegebenen Beispiel ausgewie­
sene Effektivzinssatz der Intention dieser Verordnung entspricht, werde ich zunächst 
nachgehen. 

Zweitens führt die monatliche Entlastung des Bruttokreditbetrages um die gezahlte 
Rate zu einer Bestandsgröße mit der Dimension D M , die sich weder ohne weiteres als in 
der Bilanz ausweisfähiger Forderungsbestand interpretieren läßt noch im allgemeinen 
jenen Betrag angibt, den der Kreditnehmer im Falle einer vorzeitigen Gesamtrückführung 
des Kredits als Ablösesumme aufbringen muß. M i t der Frage nach der tatsächlichen 
Entwicklung des Forderungsbestandes bei planmäßiger Bedienung des Kredits wird man 
sich dann auseinandersetzen können, wenn der effektive Jahreszins des Kredits bekannt 
ist. 

III. Methoden zur Berechnung des effektiven Jahreszinses 

Das in der kreditwirtschaftlichen Praxis übliche Verfahren zur Berechnung des effektiven 
Jahreszinses von Ratenkrediten (Kleinkredite, Anschaffungsdarlehen und sonstige Raten­
kredite) ist die Uni formmethode 1 0 . Diese Methode wird auch vom Bundesminister für 
Wirtschaft vorgeschlagen und findet durchweg in der Rechtsprechung Anwendung, wenn 
die gerade noch zulässige von der sittenwidrig übersetzten Zinshöhe getrennt wird . 

Der Grundgedanke der Uniformmethode läßt sich leicht skizzieren und zur Ablei tung 
der ihr eigenen Effektivzinsformel verwenden. Ist K der Nettokreditbetrag und K / N die 
monatlich auf den Kreditbetrag entfallende Tilgung, so beträgt die durchschnittliche jähr­
liche Inanspruchnahme (K+K/N)/2 . Diese mittlere Inanspruchnahme des Kredits besteht 
über N/12 Jahre. Multipliziert man den über die vereinbarte Kreditlaufzeit durchschnitt­
lich verfügbaren Kreditbetrag mit dem unbekannten Effektivzinssatz, so erhält man die 
auf den Kreditbetrag entfallende (bekannte) Kreditgebühr G . 

(<H*/N)£,.C 

Für den effektiven Jahreszins folgt daraus 

( 4 ) r _ 2 4 G _ 2 4 b 2 4 p N , 
K ' K(N+1) N + l N + l 
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Für das angegebene Beispiel erhält man r = 0,08832. Der Zinsanteil 24pN/(N+l) ist ent­
sprechend 0,06912. Die Uniformmethode führt also zu den von den Banken ausgewiese­
nen Ergebnissen. 

Die Uniformmethode gilt als Verfahren zur Berechnung des effektiven Jahreszinses von 
Ratenkrediten, dessen Ergebnisse die tatsächlichen Effektivzinsen gut approximieren 1 1 . 
Die Uniformmethode läßt sich natürlich nur als Approximationsverfahren rechtfertigen, 
weil die über die Laufzeit konstante (der Zuschlagsmethode entsprechende) Zerlegung des 
Ratenbetrages in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil der tatsächlichen Zerlegung nicht 
entsprechen kann, da sonst der Zinsanteil der Monatsrate mit wachsender Tilgung, d. h . 
geringerer Kapitalbindung, abnehmen müßte. 

Als theoretisch exaktes, rechnerisch aber schwerfälliges und daher für praktische Rech­
nungen durch die Uniformmethode zu ersetzendes Verfahren gilt die aus dem Hypothekar­
kreditgeschäft übernommene Rentenmethode. Die Rentenmethode vermeidet die für die 
Berechnung des Effektivzinssatzes willkürliche Zerlegung des Ratenbetrages in einen kon­
stanten Tilgungs- und Zinsanteil und verwendet als Daten der Rechnung nur die mit dem 
Kredit verbundenen Ein- und Auszahlungen 1 2 . 

Ist r der (noch zu bestimmende) effektive Jahreszins, so wächst der Kreditbetrag K im 
ersten Monat um die Zinsen auf K ( l + r ) 1 / 1 2 a n 1 3 . Zu Beginn des zweiten Monats wird die 

1/12 
Rate R abgesetzt, so daß der ausstehende Kreditbetrag K(l+r) —R beträgt. Dieser 

1/19 1/1? 

Betrag wächst im zweiten Monat auf (K(l+r) —R) (1+r) an. Der Prozeß setzt sich 
— bei planmäßiger Bedienung — fort, bis der Kredit vollständig getilgt ist, so daß 

K ( l + r ) N / 1 2 _ R ( 1 + r ) ( N - D / 1 2 _ R ( 1 + r ) (N-2) /12 _ _ R = Q 

gilt. A u s dieser Beziehung erhält man die Bestimmungsgleichung (5) für den effektiven 
Jahreszins 1 4 . 

( l + r ) N / 1 2 - 1 
( 5 ) K = R ( l + r ) N / 1 2 ( ( l + r ) 1 / 1 2 - l ) 

Der effektive Jahreszins nach der Rentenmethode ist die Lösung der Gleichung (5). Für 
das angegebene Beispiel ermittelt man r = 0,08944, so daß also der Effektivzinssatz nach 
(5) etwas über dem durch die Uniformmethode bestimmten liegt. Eine Fehleranalyse 
zeigt, daß (5) bei kürzeren Laufzeiten einen höheren, bei längeren Laufzeiten einen gegen­
über der Uniformmethode (4) niedrigeren Effektivzinssatz ergibt 1 5 . 

Es ist im Abschnitt B gezeigt worden, daß das Verfahren (5) in all den Fällen, in denen 
das zu beurteilende Kreditgeschäft dem Zinseszinsverbot unterliegt, zu Preisverzerrungen 
führt, da der monatliche Zuschlag des Effektivzinssatzes auf den verzinsten Kapitalbetrag 
erfolgt, so daß der ausgewiesene Effektivzinssatz ein Zinseszinssatz ist und somit der 
Ratenkredit einem Geschäft gegenübergestellt wird , für das ein Zinseszinsverbot nicht 
existiert. Wil l man die Vorschrift des § 248 B G B im effektiven Jahreszins zum Ausdruck 
bringen, so daß der Ratenkredit mit Krediten verglichen werden kann, die ebenfalls dem 
Zinseszinsverbot unterliegen, dann darf der Effektivzinssatz nicht wie in (5) ein interner 
Zinssatz sein. Vielmehr ist der Effektivzinssatz wie im eingangs diskutierten Beispiel III 
als Durchschnittszinssatz anzugeben. 
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Bei einer Verzinsung mit dem Durchschnittszinssatz entwickelt sich der Kreditbestand 
wie folgt. Der Kreditbetrag K wächst im ersten Monat auf K(l+r/12) . Der Barwert des 
Kreditsaldos nach der Ratenzahlung ist 

K(l+r/12) - R _ v R 
l+r/12 l+r/12 

Dieser Barwert wächst in zwei Monaten auf 

( K ~ T ^ l 2 ) <1+2r/12>> 

so daß der Barwert des Kreditbestandes nach der zweiten Rate 

K R _ _ R 
l+r/12 l+2r/12 

beträgt. Der Prozeß setzt sich fort , bis N Raten geleistet sind, so daß sich der Durch­
schnittszins als Lösung der Gleichung (6) ergibt. 

N 
(6) K = R E ( l + i r / 1 2 ) - l 

i=l 

Für das angegebene Beispiel ermittelt man r = 0,09072. Der Durchschnittszinssatz liegt 
also um 0,24 % über dem uniformen Zinssatz. 

Abbi ldung 1 zeigt, daß der uniforme Zinssatz für alle Kreditlaufzeiten, die einen Monat 
übersteigen, unter dem Durchschnittszinssatz liegt, und daß der interne Zinssatz den 
uniformen wie den Durchschnittszinssatz für kleine Laufzeiten übersteigt, für längere 
Laufzeiten dagegen unterschreitet. 

In den Abbildungen 2, 3 und 4 ist für die drei diskutierten Methoden getrennt die 
Abhängigkeit der Effektivzinssätze von der vereinbarten Kreditlaufzeit dargestellt. Zusätz­
lich zu den Effektivzinssätzen sind in die Abbildungen die stets darunter liegenden Zins­
anteile r + eingetragen. Diese Zinsanteile sind die jeweiligen Effektivzinssätze unter der 
Voraussetzung, daß die einmalige Bearbeitungsgebühr nicht erhoben wird . Die Tabellen 1 
und 2 zeigen für einige Werte von N die Effektivzinssätze und Zinsanteile von Ratenkre­
diten mit dem Bearbeitungssatz b = 0,02 und dem Laufzeitzinssatz p = 0,003. 

Für Kredite mit einer Laufzeit von mehr als sechs Monaten übersteigt der Zinsanteil 
den halben Effektivzinssatz. A u f lange Sicht wird der effektive Jahreszins natürlich allein 
durch den Zinsanteil determiniert. 

Bei der Uniformmethode (Abb. 2) steigt der Zinsanteil von 3,6 % (r + = 12 p für N = 1) 
auf 7,2 % (r + = 24 p für N-> °°) und der Effektivzinssatz fällt von 27,6 % (r = 12(b+p)) auf 
7,2 %. 

Die Interne Zinsfuß-Methode (Abb. 3) ergibt für N = 1 einen Zinsanteil von 3,66 %. 
Dieser Zinsanteil steigt auf etwa 7 % bei einer Kreditlaufzeit von 33 Monaten, um dann 
langfristig wieder auf 3,66 % zu fallen. Für N = 1 wie für N 0 0 ist also der mit dem 
Zinsanteil r + konforme Monatszinssatz gerade gleich dem Laufzeitzinssatz ( ( l + r + ) 1 / 1 2 — 
1 = p). Der Effektivzinssatz sinkt von 31,37 % für N = 1 auf 3,66 % für N -> °°. 
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Effektiv­
zinssatz 

Kreditlaufzeit 

1 : V e r g l e i c h der E n t w i c k l u n g der Effektivzinssätze bei u n t e r s c h i e d l i c h e r K r e d i t l a u f z e i t 

24p 

N 
A b b . 2: E f f e k t i v z i n s s a t z und Z i n s a n t e i l n a c h der U n i f o r m m e t h o d e 

( 1 + P ) 1 2 - 1 

33 N 

A b b . 3: E f f e k t i v z i n s s a t z und Z i n s a n t e i l n a c h der R e n t e n m e t h o d e 
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81 N 

A b b . 4 : Effektivzinssatz u n d Zinsanteil n a c h d e r D u r c h s c h n i t t s z i n s m e t h o d e 

T a b e l l e 1 : Effektivzinssätze für R a t e n k r e d i t e 
(b = 0,02, p = 0,003) 

Laufzeit in 
Monaten 

Uniformer Zins 
in % 

Interner Zins 
in % 

Durchschnittszins 
in % 

1 27,6oo 31,373 27,6oo 
2 2o,8oo 22,831 2o,859 
3 17,4oo 18,76o 17,485 
4 15,36o 16,378 15,456 
5 14,ooo 14,813 14,1o7 
6 13,o29 13,7o6 13,144 

12 1o,338 1o,67o 1o,498 
18 9,347 9,544 9,548 
24 8,832 8,944 9,o72 
3o 8,516 8,562 8,796 
36 8,3o2 8,293 8,622 
42 8,149 8,o89 8,5o8 
48 8,o33 7,926 8,431 
54 7,942 7 ,792 8,378 
6o 7,869 7,678 8,343 
66 7,8o9 7,578 8,321 
72 7,759 7,49o 8,3o8 
78 7,716 7,411 8,3o2 
84 7,68o 7,338 8,3o3 
9o 7,648 7,272 8,3o7 

18o 7,425 6,611 8,588 
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Tabelle 2 : Zinsanteile für Ratenkredite 
(b = 0, p = 0,003) 

Laufzeit in 
Monaten 

Uniformer Zins 
in % 

Interner Zins 
in % 

Durchschnittszins 
in % 

1 3 ,600 3,66o 3,600 
2 4,8oo 4,9o4 4,8o3 
3 5, 4oo 5,527 5,4o8 
4 5,76o 5,9oo 5,774 
5 6 ,000 6,147 6,o2o 
6 6,171 6,321 6,198 

12 6,646 6,782 6,713 
18 6,821 6,925 6,929 
24 6,912 6,98o 7,o61 
3o 6,968 6,998 7,157 
36 7 ,oo5 6,997 7,235 
42 7,o33 6,987 7,3o2 
48 7,o53 b,969 7,362 
54 7,o69 6,948 7,417 
6o 7,o82 6,925 7,469 
66 7,o93 6,899 7,518 
72 7,1o1 6,873 7,564 
78 7,1o9 6,846 7,6o9 
84 7,115 6,818 7,653 
9o 7,121 6,791 7,695 

18o 7,1 60 6,396 8,246 

Für N = 1 führt die Durchschnittszinsmethode (Abb. 4) auf dieselben Werte wie die Uni ­
formmethode. Für N > 1 ist der Durchschnittszinssatz dagegen stets höher als der von den 
Kreditinstituten ausgewiesene uniforme Zinssatz. Darüber hinaus weist er eine grundsätz­
lich unterschiedliche Abhängigkeit von der vereinbarten Kreditlaufzeit auf. Während näm­
lich die Uni form- und die Rentenmethode zum Ausweis mit wachsender Kreditlaufzeit 
fallender Effektivzinssätze führen, ergibt sich bei der Durchschnittszinsmethode ein stei* 
gender Zinsanteil und ein minimaler Effektivzinssatz, der in dem angegebenen Beispiel bei 
einer Laufzeit von 81 Monaten erreicht wird. 

D. Vorzeitige Kreditablösung 

Nicht selten wollen Kreditnehmer ihre Verpflichtungen vorzeitig ablösen. Es entsteht 
dann die Frage, welcher Betrag in einem bestimmten Stadium der vereinbarten Kreditlauf­
zeit vom Kreditnehmer zur Ablösung der Schulden aufgebracht werden muß. Aus der 
Preisstellung des Ratenkredits, die einen Zins- und einen Gebührenanteil enthält, kann 
man schließen, daß die einmalige Bearbeitungsgebühr auch dann aufzubringen ist, wenn 
der Kreditbetrag nicht über die gesamt vertraglich vereinbarte Zeit in Anspruch genom­
men wird . Diese Interpretation entspricht auch der praktischen Handhabung im Raten­
kreditgeschäft, wo allerdings bei größeren Kreditsummen Ausnahmen möglich sind (ins­
besondere bei einem Neuabschluß). 

Die Kreditinstitute in ihrer überwiegenden Zahl erstatten dagegen die noch nicht ver­
brauchten Zinsen zurück, d. h. sie setzen vom Gesamtgebührenbetrag einen anteiligen 
Zinsbetrag ab. Ausnahmen findet man hier im wesentlichen in den letzten Laufzeit­
monaten, in denen die Rückvergütung häufig ausgeschlossen wird. 
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Die Methode, die zur Berechnung der anteiligen Zinsen verwendet wird , ist die digitale 
Methode, die im Kreditgeschäft üblicherweise als 78er Methode bezeichnet wird. A n die 
Darstellung dieser Methode muß sich die Frage anschließen, ob ihr nicht eine weitere — 
über die vollständige Vereinnahmung der Bearbeitungsgebühr hinausgehende — Straf­
kostenberechnung inhärent ist. E in diesbezüglicher Vorwurf ist in neuerer Zeit insbeson­
dere von Bonker 1 6 und unabhängig von ihm von D y l und Joehnk 1 7 erhoben worden. 

I. Die 78er Methode 

Nach dem in der Praxis angewandten 78er Verfahren wird jedem Monat der Kreditlaufzeit 
jener Ante i l am Gesamtzinsbetrag zugeordnet, der seinem Ante i l an der Summe der in 
sämtlichen Laufzeitmonaten jeweils offenstehenden Monatsraten entspricht. Die Summe 
der offenen Monatsraten im Zeitpunkt der Kreditvergabe beträgt in dem angegebenen 
Beispiel N(N+l) /2 = 300 1 8 . 

Im ersten Monat stehen 24 Raten aus. Der Zinsanteil, der auf den ersten Abrechnungs­
monat entfällt, beträgt also 24/300, so daß im ersten Monat bei einem Gesamtzinsbetrag 
von K p N = 144 D M Zinsen in Höhe von (24/300) 144 = 11,52 D M vereinnahmt werden. 
Der Kreditnehmer könnte also nach Ablauf eines Monats den Kredit durch Zahlung von 

2.000 + 40 + 11,52 - 91 = 1.960,52 D M 

ablösen, wenn die erste Rate bereits entrichtet ist. In allgemeiner Form kann man die 
Entwicklung des vom Kreditnehmer zu leistenden Betrages S M als 

m S - K f l + M + N + (N-1)+ ( N - 2 ) + ... + (N-
(7) S M - K ( l + b) + N ( N + 1) 

- (M-l) ) K p N - M R 

— M , N - M p M ( N - M ) 
b N + l 

angeben, wobei M die Anzahl der abgelaufenen Monate angibt und unterstellt wird, die 
Rate des Folgemonats sei bereits entrichtet worden. 

II. Zur Berechnung effektiv verbrauchter Zinsanteile 

Es sind nun die nach der 78er Regel errechneten hypothetischen Rückzahlungsbeträge mit 
jenen zu vergleichen, die man bei Anwendung einer Zinsstaffel erhält. Die Gegenüberstel­
lung erfolgt sowohl für den Fal l , daß der Effektivzinssatz wie gewohnt der interne Zins­
satz ist, als auch für den Fal l , daß man das Zinseszinsverbot in die Berechnung des 
Effektivzinssatzes eingehen läßt. 

Z u beachten ist, daß in beiden Fällen der bislang unter Einschluß der Bearbeitungs­
gebühr berechnete Jahreszinssatz noch keinen sinnvoll anwendbaren Zuschlagssatz ergibt, 
da ja die Bearbeitungsgebühr vom Kreditnehmer unabhängig vom Rückzahlungszeitpunkt 
stets vollständig eingefordert wird . Es ist also aus dem effektiven Zins ein Zinsanteil zu 
isolieren, der die Bearbeitungsgebühr unberücksichtigt läßt, so daß diese dem Ergebnis 
unabhängig von der Zinsverrechnung zugeschlagen werden kann. 
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Eine logisch zwingende Methode zur Isolierung dieses Zinsanteils kann es natürlich 
nicht geben. Denkbar ist z. B. die Verrechnung der Bearbeitungsgebühr mit der ersten 
Rate. E in solches Vorgehen führt zu hohen Ablösungsbeträgen, weil die Bearbeitungs­
gebühr als Kostenbetrag und nicht als Zins behandelt wird. Als effektiver Zinsanteil läßt 
sich auch jener Zinssatz bezeichnen, der nach der Bestandsfortschreibung bis zum Ende 
der geplanten Kreditlaufzeit gerade zu einem Negativsaldo in Höhe der Bearbeitungs­
gebühr führt. Der Zuschlag, d. h. die vollständige Vereinnahmung der Bearbeitungsgebühr 
zum Ende der Kreditlaufzeit gleicht dann das Schuldnerkonto aus. 

Eine weitere Methode, die zur letztgenannten nur geringfügige numerische A b w e i ­
chungen aufweist und hier verwendet wird, besteht darin, als effektiven Zinsanteil wie 
bisher jenen Zinssatz zu bezeichnen, der sich ergibt, wenn die Bearbeitungsgebühr N u l l 
gesetzt und die monatliche Rate entsprechend ermäßigt wird. Der Schuldner bezahlt dann 
einen monatlich gleichbleibenden Ante i l der Rate als unverzinslichen Vorschuß auf die 
bei Beendigung des Vertrags vollständig zu begleichende Bearbeitungsgebühr. 

Berechnet man den effektiven Zinsanteil r + als Zinseszinssatz, so erhält man analog zu 
(5) diesen als Lösung der Gleichung 

K ( l + r + ) N / 1 2 - l 
«> ^ i - 4 „ „ ^ , i ( ; , „ , ) , : , i . „ 

Bei einer Durchschnittszinsberechnung ist analog zu (6) r + durch 

(9) K = ( l + p N ) § 2 ( l + i ^ / 1 2 ) " 1 

1 N i = l 

gegeben. In unserem Beispiel ist r + = 0,0698 der interne und r + = 0,0706 der durch­
schnittliche Zinsanteil. Mi t Hilfe der aus (8) und (9) bestimmten Zinsanteile sind nun 
leicht jene Beträge zu finden, die der Kreditnehmer zur Ablösung seiner Schuld aufzu­
bringen hat, wenn die Bestandsfortschreibung seines Kontos nach der Rentenmethode 
bzw. nach der Durchschnittszinsmethode erfolgt. Bei einer Bestandsfortschreibung nach 
der Rentenmethode ist der Ablösungsbetrag gegeben durch 

. w / 1 0 TS / i . + \ M / 1 2 _ 1 

(10) S M = K b - M K b / N + K<1 + r + ) M / 1 Z - (1 + p N ) £ 1 

i> (1 + r ) A / 1 Z — 1 

I N - M , , ( l + r + ) N / 1 2 - ( l + r + ) M / 1 2 1 
= i N a + T + ) W U _ 1 1 

und beim Durchschnittszinsverfahren durch 

, , TT" M _ 
(11) S M = K b - M K b / N + (1 + M r + / 1 2 ) { K - ( l + p N ) ^ 2 (1 + i r 7 1 2 ) l ) 

N 1 M 4- -1 
2 ( 1 + i r + / 1 2 ) _ 1 - 2 (1 + i r + /12) 1 

= K ( N ^ M b + ( 1 + M r + / 1 2 ) i ± i _ I i i 
2 ( l + i r + / 1 2 ) " l 
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S M gibt in (10) und in (11) die Entwicklung hypothetischer Rückzahlungsbeträge an, 
durch die der Kreditnehmer seine Verbindlichkeit nach Ablauf von M Monaten ablösen 
kann. Für M = 0 ist in beiden Fällen S M = K( l+b) und für M = N in beiden Fällen 
S M = 0 . 

Abbildung 5 zeigt den typisierten Verlauf hypothetischer Ablösungsbeträge bei Anwen­
dung der drei diskutierten Verfahren. Es zeigt sich, daß die durchschnittliche Zinsanteils­
berechnung während der gesamten Kreditlaufzeit zu Beträgen führt, die über jenen liegen, 
die nach der 78er Regel und der Rentenmethode ermittelt werden. 

Die 78er Regel wird in der Literatur kritisiert, weil ihre Ablösungsbeträge höher sind 
als die der Rentenmethode. Bei Berücksichtigung des Zinseszinsverbots im Effektivzins­
satz stellt man dagegen fest, daß die 78er Regel zu einem für die Kreditnehmer vorteil­
haften Ergebnis führt. Vorausgesetzt werden muß für dieses Ergebnis natürlich die A n ­
nahme, die Aussage der Banken, sie würden anteilige Zinsen rückvergüten, müsse an dem 
ausgewiesenen effektiven Zinsanteil gemessen werden. Dahingehend sollte die Angabe 
eines Zinsanteils bei Ratenkrediten interpretiert werden können. 

N M 

A b b . 5; V e r g l e i c h h y p o t h e t i s c h e r Ablösungsbeträge bei a l t e r n a t i v e n K r e d i t r e s t l a u f z e i t e n 
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Anmerkungen 

1 Vgl. Zur Vereinbarung der Gebühren-Tabelle aus .Regelsätze im standardisierten Mengengeschäft 
mit privaten Kunden4 zwischen den Spitzenverbänden des Kreditgewerbes die Beiträge .Freiwillige 
Preisauszeichnung im Kreditgewerbe perfekt' und .Der „effektive Zins" — ein Pappkamerad? * in: 
Bank-Betrieb 11/1972, S. 452 f. und 6/1973, S. 254 f.; zur derzeitigen Praxis der Preisauszeich­
nung bei Kreditvermittlern vgl. Karbach, B., Kreditvermittler, Stellung und Tätigkeit der Vermittler 
von Konsumentenkrediten, Berlin 1977, S. 36 ff. 

2 Bekanntlich bestehen für das Zinseszinsverbot die in § 248 (2) BGB und § 355 HGB genannten 
wesentlichen Ausnahmen des Einlagengeschäfts, des langfristigen Kreditgeschäfts gegen die Aus­
gabe von Schuldverschreibungen und des Kontokorrents. 

3 Ebenso kann der Kreditgeber für das erste Jahr 10 %, für das zweite 11 % Zinsen vereinbaren. Der 
Zinssatz von 10,5 % ist der Durchschnittszinssatz aller möglichen zulässigen Nominalzinssätze, die 
zu einem Gesamtrückzahlungsbetrag von DM 2.420 führen. 

4 Vgl. zur Anwendung und Interpretation dieser Effektivzinsberechnung für Vermögensanlagen 
Körte, B., Effektiwerzinsung von Sparkassenbriefen, in: Sparkasse 3/1969, S. 72 tf. 

5 Der exakte Zinssatz r ergibt sich als Lösung der Gleichung 2000 = 200 (1+r) - 1 + 2200 ( l+2r) - 1 . 
(l+2r) - 1. 

6 Teilweise findet man eine Differenzierung des p. M. Zinssatzes nach der Kreditlaufzeit. Beispiel: 
Zinssatz bei einer Laufzeit bis einschließlich 24 Monate: 0,3 % p. M. , Zinssatz bei einer Laufzeit 
von mehr als 24 Monaten: 0,32 % p. M. Darüber hinaus unterscheiden sich die Konditionen z. T. 
darin, daß Abrundungsbeträge zur Erzielung glatter DM-Raten von der ersten Monatsrate abge­
setzt oder in die erste Monatsrate eingerechnet werden. Im übrigen zeigt ein Vergleich mit den z. B. 
in der , Wirtschaftswoche' zusammengestellten Konditionen, daß der Laufzeitzinssatz bei einigen 
Kreditinstituten z. T. nicht unwesentlich nach oben von dem angegebenen abweicht. 

7 B — Bearbeitungsgebühr; Z - Zinsen; b - Bearbeitungssatz; p - Laufzeitzinssatz. 
8 Zur preispolitischen Beurteilung des Verfahrens vgl. im einzelnen Krümmel, H.-J., Bankzinsen, 

Köln—Berlin—Bonn—München 1964, S. 84 ff. und Eisele, D., Preisstellungsformen der Kredit­
institute, Diss. Berlin 1971, S. 270 ff. Cramer, J. E., Marketing im Bankbetrieb, Frankfurt a. M. 
1968, S. 28 ff. Einen Überblick über die Preisstellungsformen im amerikanischen Konsumenten­
kreditgeschäft findet man bei Mors, W. P., Consumer Credit Finance Charges. Rate Information 
and Quotation, National Bureau of Economic Research, New York und London 1965. 

9 Bundesgesetzblatt 1973, S. 461, vgl. auch § la Abs. 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Abzahlungsgesetzes vom 15. Mai 1974, Bundesgesetzblatt 1974, S. 1169. 

10 Vgl. Rahmann, J., Praktikum der Finanzmathematik, Hamburg 1957, S. 1311, Kosiol, E., Finanz­
mathematik, 10. Aufl., Wiesbaden 1966, S. 194 ff.; ,Die Bedeutung der Verordnung über Preis­
angaben für die Angabe des effektiven Jahreszinses bei Ratenkrediten — Berechnungsbeispiel, in: 
Der langfristige Kredit, 1973, S. 541, f., Holzapfl, W., Preisangaben bei Ratenkrediten, in: Teilzah­
lungswirtschaft 2/1975, S. 14 f. und Hagenmüller, K. F., Der Bankbetrieb, Band II, 4. Aufl., Wies­
baden 1978, S. 81 ff. 

11 Vgl. das Urteil des LG Frankfurt/M. v. 14.2.1977 in: der Betrieb 1977, S. 672. 
12 Vgl. zum Übergang von der Uniformmethode zur Rentenmethode bei der Berechnung des Effektiv­

zinssatzes von Ratenkrediten im amerikanischen Konsumentenkreditgeschäft nach dem ,Truth-in-
Lending Law' von 1969, Cole, R. H., Consumer and Commerical Credit Management, 4. Aufl. , 
Homewood, I. U. 1972, S. 121 ff. 

1/12 
13 (1+r) —1 ist der mit dem Jahreszinssatz r konforme Monatszinssatz. 
14 K ( l + r ) N / 1 2 = R ( l + ( l + r ) 1 / 1 2

 + ( l + r ) 2 / 1 2
 + . . . + ( l + r ) ^ - 1 " 1 2 ) 

_ a + r ) N / 1 2 - l 
= R a > l 2 - i 

(5) ist die bekannte Rentenbarwertformel, nach der sich der Rentenbarwert K aus der Multiplika­
tion der Rate R mit dem Rentenbarwertfaktor ergibt. 

15 Vgl. hierzu und zur numerischen Bestimmung von r aus (5) Wilhelm, J., Der effektive Jahreszins, 
Begriff, Bedeutung und Rechentechnik, in: Teilzahlungswirtschaft, 1976, S. 12 ff. 

16 Bonker, D., The ,Rule of 78', in: The Journal of Finance, Bd. 31 (1976), S. 877 ff. 
17 Dyl, E. A. und Joehnk, M. D., Prepayment Penalties Inherent in the Rule of 78s - A Truth-In-

Lending Issue, in: Journal of Bank Research, Bd. 8 (1977), S. 16 ff. 
18 Bei einem Ratenkredit, der in 12 gleichen Beträgen zurückgeführt wird, beträgt die Summe der 

ausstehenden Raten 12 + 11 + 10 + . . . . + 2 + 1 = 78. 
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Zusammenfassung 

Der effektive Jahreszins von Krediten wird üblicherweise als interner Zinssatz und somit 
als Zinseszinssatz definiert. Bei Kreditgeschäften, die dem Zinseszinsverbot (§ 248 BGB) 
unterliegen, bietet dieser Effektivzinssatz keine unmittelbare Vergleichsmöglichkeit mit 
den Nominalzinssätzen von Krediten, die rechtliche zulässige Preisstellungsformen auf­
weisen. In dem Beitrag wird der effektive Jahreszins als — das Zinseszinsverbot berück­
sichtigender — Durchschnitszinssatz definiert und untersucht, welche Konsequenzen eine 
von dieser Definition ausgehende Berechnungsweise für den Wirtschaftlichkeitsvergleich 
von Ratenkrediten unterschiedlicher Laufzeit und für die Feststellung der im Zeitablauf 
verbrauchten Zinsanteile hat. Die Rechenmethode und die Ergebnisse werden sowohl der 
Berechnung von Zinseszinsen als auch dem in der Praxis üblichen Verfahren gegenüber­
gestellt. 

Summary 

Usually, the true annual rate of interest is defined as an internal rate of return and 
therefore as a Compound interest rate. This rate is not comparable with the nominal 
interest rate on a loan, for which the lender is forbidden to charge Compound interest 
(§ 248 BGB) . In this paper the annual percentage rate is defined as an average simple 
interest rate in order to make comparable instalment ioans with loans on a simple interest 
basis. The paper deals with the consequences of this definition for the evaluation of 
credits with different maturity and for the computation of the earned interest on the 
outstanding loan balance after some payments by the borrower. The computations and 
conclusions are compared with the internal rate of return method as well as with the rule 
of thumb methods used by banks. 


